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Studentenschaftssatzung nicht rechtswirksam 

Kommissarischer 
AStA eingesetzt 
1'11 einem Beschluß, der der Universität am späten Donnerstag
nachmittag letzter Woche zuging, hat der Hessische Verwaltungs
gerichtshof festgestellt, daß die Satzung der Frankfurter Studen
tenschaft nicht wirksam zustande gekommen ist. Das bedeutet, daß 
alle Wahlen, die auf dieser Satzung beruhen, ungültig sind. Es 
gibt daher zur Zeit keine gewählten Organe der Studentenschaft. 
Nur das Studentenparlament, das im Februar dieses Jahres vom 
Präsidenten kommissarisch eingesetzt wurde, ist weiter beschränkt 
handlungsfähig. Der Gerichtshof stellt fest, daß dieses Parlament 
nicht befugt war, den AStA zu wählen, da dies nur bei Vorliegen 
einer rechtswirksamen Satzung möglich ist. In der Satzung wird 
geregelt, wie der AStA vom Studentenparlament zu wählen ist 
und welche Befugnisse er hat. 
Der Präsident hat am Montag die drei Mitglieder des bisher amtie
renden Ältestenrats kommissarisch als AStA eingesetzt. Die Amts
zeit der kommissarisch eingesetzten Studenten ist bis zur Neuwahl 
eines AStA begrenzt. Dem Ältestenrat gehörten die Studenten 
Manfred Reiter, KSV, Walter Sedlmayer, SHB/SF, und Rudi 
Bresser, ADS, an. Der Ältestenrat hatte die Funktion, bei Sat
zungsstreitigkeiten der Studentenschaft zu entscheiden. Zur Be
gründung, warum er die Mitglieder des Ältestenrats als AStA ein
setzte, führte der Präsident in der entsprechenden Verfügung aus: 
"Dieser Ältestenrat sollte nach den Vorstellungen des Studenten
parlaments kontrollierende Funktionen neutral \vahrnchmen. 
Ähnlich neutral sollen die beauftragten Mitglieder des Allgemei
nen Studentenausschusses ihre Aufgaben ausüben. Es liegt des
wegen nahe, Sie in das Amt einzuweisen. Die Aufgabe des beauf
tragten AStA ist es, insbesondere nach Auferlegung einer Über
gangssatzung, das kommissarisch eingesetzte Studentenparlament 
einzuberufen, das unter anderem den AStA zu wählen, die Wah
len zum Studentenparlament vorzubereiten hat und den Haus
haltsplan verabschieden muß. Die Beauftragten sind lediglich 
berechtigt, die für die Geschäftsführung der Studentenschaft 
unbedingt notwendigen Maßnahmen zu treffen." 
Die drei Mitglieder des kommissarisch eingesetzten AStA sind nur 
gemeinsam in der Lage, rechtswirksam zu handeln. In der Ver
fügung ist zwar festgelegt, daß die Einsetzung auch dann gilt, 
wenn sich die anderen Mitglieder nicht mit der Einsetzung einver
standen erklären, doch hat der Vertreter des ADS, Rudi Bresser, 
am Montag eindeutig erklärt, daß er nicht bereit sei, ohne die Ver
treter des KSV und des SHB/SF die Funktionen des Übergangs
AStA wahrzunehmen. Siehe auch Seite 2. 
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übersicht zur personellen und räumlichen Situation der Fachbereiche (Stand Oktober 1972) 

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen bedeuten: In 
Spa!tc ::. die d~rehschnittlichcn Betreuungsverhältni:osc 
(korrigierte Studentenzahl/Zahl der Hochschullehrer nach 
erfOlgter überleitung) der Fachbereiche, die zu vergleichen 
sind mit den entsprechenden Richtwerten im Zwischen
bericht der Bund-Länder-Kommission (Spalte 2). Der 
Begriff "korrigierte Studentenzahl" läßt sich folgender
maßen definieren: Wegen der starken Verflechtung der 
Studiengänge über die Fachbereichsgrenzen hinaus und 
der Möglichkeit, mehrere Fächer in verschiedenen Fach
bereichen zu studieren (insbesondere bei Lehrerstuden
ten), ist die offizielle Semesterstatistik hinsichtlich der 
tatsächlichen Belastung der Fachbereiche durch Aus
bildungsverpflichtungen nicht aussagefähig. Deswegen 
wurde eine Umrechnung vorgenommen, um zu be
lastungsäquivalenten Studentenzahlen zu kommen. Die 
Umrechnung vollzieht sich folgendermaßen: Alle Studen
ten der Universität werden nach Studiengängen (definiert 
als Fach und Abschluß) aufgeteilt. Es werden Prozent
sätze geschätzt (unter Mitwirkung der Fachbereiche), in 
welchem Ausmaß ein Student eines bestimmten Studien
ganges im Verlauf seines gesamten Studiums die einzel
nen Fachbereiche "belastet" - das heißt, deren Lehr
angebot nachfragt. Nach diesen Prozentsätzen wird die 
Studentenzahl des betreffenden Studiengangs auf die 
einzelnen Fachbereiche aufgeteilt. Eine Queraddition 

über die Fachbereichszeilen ergibt somit dann die kor
rigierte Sb.ldentenzahl des betreffenden F:l~hbereichs . 
Spalte 3 beinhaltet die vom Kultusminister anläßlich der 
Personalüberleitung errechnete notwendige Lehrkapazi
tät der Fachbereiche. Diese basiert auf den von den Fach
bereichen erstellten Lehrbedarfsrechnungen. Da diese da
mals nur für den Zweck der Personalüberleitung aufge
stellt wurden, hat der Präsident die Fachbereiche ge
beten, die Werte und die zugrunde liegenden Pläne zu 
überprüfen. Die korrespondierenden Werte für die vor
handene Lehrkapazität der Fachbereiche werden in 
Spalte 4 ausgedrückt, dabei werden die vom Kultusmini
ster für die Hochschullehrer errechneten Werte durch die 
entsprechenden Werte für wissenschaftliche Bedienstete 
mit Lehraufgaben ergänzt. Die Deckungsquote ergibt sich 
als Quotient Spalte 4/Spalte 3 (Spalte 5). Die Deckungs
quote für den Raumbedarf errechnet sich wie folgt: Die 
den Fachbereichen zur Verfügung stehende Haupt
nutzfläche (Spalte 6), die Richtwerte für die Haupt
nutzfläche pro Hauptfachstudent gemäß einer Berech
nung des Wissenschatfsrates (Spalte 7), die sich durch 
den Quotienten Spalte 6/Spalte 7 errechnenden Studien
plätze in den Fachbereichen (Spalte 8), die korrigierten 
Studentenzahlen (Spalte 9) und die räumliche Deckungs
quote durch den Quotienten Spalte 8/Spalte 9 (Spalte 10). 
Siehe Artikel auf dieser Seite. 

Präsident will Maßnahmen in den Ausschüssen beantragen 

"Meine Befürchtungen wurden weit übertroffen" 
Mehr als 20 000 Studenten wollen in 
diesem Semester an der Universität 
Frankfurt studieren. Das jedenfalls 
sagen die ersten Berechnungen aus. 
Am meisten davon betroffen dürf
ten die lehrer ausbildenden Fachberei
che sein. In Vollversammlungen der 
Fachbereiche Gesellschaftswissen -
schaften und Erziehungswissenschaf
ten wird derzeit übetr die schlechte 
Ausbildungssituation und eventuelle 
Gegenmaßnahmen diskutiert. Der 
Präsident der Universität hat jetzt in 
einem Brief an alle Dekane de,r Uni
versität, Mitglieder des Lehr- und 
Studienausschusses und des Haus
haltsausschusses angesichts der Ent-

Die nächste Ausgabe von 
UNI-REPORT 
erscheint am 23. November 1972. 
Redaktionsschluß ist der 17. No
vember 1972, in Ausnahmefällen 
auch später. 
UNI-REPORT steht im Rahmen 
seiner Möglichkeiten allen Uni
versitätsmitgliedern für Veröf
fentlichungen zur Verfügung. 

wicklungen erklärt, welche Maßnah
men er im Lehr- und Studienausschuß 
llDd im HaushaItsausschuß beantragen 
witrd. 
In dem Brief heißt es: "Bereits am 
25. Mai 1972 habe ich in einem 
Schreiben an alle Dekane darauf hin
gewiesen, daß sich die finanzielle La
ge der Universität verschärfen wür
de. Meine Befürchtungen wurden je
doch durch die folgenden zwei Ereig
nisse weit übertroffen: Im Doppel
haushalt 1973/74 werden der Univer
sität vermutlich keinerlei Zuwachs 
an Personalstellen und Sachmitteln 
zugewiesen, und der Nettozuwachs an 
Studenten übertrifft voraussichtlich 
mit 3000 ( = 15 Prozent) meine Er
wartungen und läßt die Studenten
zahl in Frankfurt auf 2100 ansteigen. 
Angesichts dieser Entwicklung werde 
ich im Ständigen Ausschuß für Lehr
und Studienangelegenheiten und im 
Ständigen Ausschuß für Haushalts
angelegenheiten und den Hochschul
entwicklungsplan zwei Maßnahmen 
beantragen: 
Vakante Professorenstellen von 
Fachbereichen, die personell relativ 
gut ausgestattet sind, gemäß § 40 (2) 
HUG in solche F...achher.eiche..'zu über-

tragen, die relativ schlecht ausgestat
tet sind, 
für Studiengänge, für die auch da
nach keine im Verhältnis zu den Stu
dentenzahlen vertretbare Zahl von 
Hochschullehrern zur Verfügung 
steht, Zulassungsbeschränkungen 
beim Kultusminister zu beantragen 
(gemäß eines Erlasses des Kultusmi
nisters vom 23.10. 1972 sind diese An
träge bis zum 20. 11. 1972 zu stellen). 
Beide Entscheidungen werden nur 
getroffen werden können auf der Ba
sis von Rechnungen, in denen die 
IST-Lehrkapazität des betreffenden 
Fachbereichs der SOLL-Lehrkapa
zität gegenübergestellt wird. Die Hö
he des errechneten Fehlbedarfs stellt 
das wichtigste Entscheidungskrite
rium sowohl für die Zuweisung zu
sätzlicher Hochschullehrerstellen als 
auch für die Einführung von Zulas
sungsbeschränkungen dar." 
Siehe Tabelle und Unterschrift. 
"Um qualitative Kriterien, die in die
sen Berechnungen nicht zum Aus
druck kommen, ebenfalls berücksich
tigen zu können, hat der Ständige 
Ausschuß für Haushaltsfragen und 
den Hochschulentwicklungsplan für 
j.eden Fachbereich einen Berichter-

statter benannt, der von einem Refe- te 3 und die ihr zugrunde liegende 
renten der Präsidialabteilung bzw. Rechnung, den Berichterstattern de
der Planungsabteilung unterstützt tailliert Auskunft über Ihren Fach
wird. Ich richte an Sie die dringende bereich gebE;!n und innerhalb Ihres 
Bitte, unterstützen Sie die Arbeit der Fachbereichs selbst eine Meinungs
zentralen Gremien, indem Sie die bildung über die Notwendigkeit von 
Zahlenangaben über Ihren Fachbe- Zulassungsbeschränkungen herb ei
reich überprüfen, insbesondere Spal- führen." 

Medizinische Zentren 
Kultusminister Prof. Ludwig von 
Friedeburg hat den Anträgen des 
Fachbereichs Humanmedizin der 
Frankfurter Universität entspre
chend die Bildung folgender weiterer 
Medizinischen Zentren genehmigt: 
1. Zentrum der Hygiene, 2. Zentrum 
der Frauenheilkunde und der Ge
burtshilfe, 3. Zentrum der Morpholo
gie CDr. Senckenbergische Anatomie), 
4. Zentrum der Kinderheilkunde, 
5. Zentrum der Radiologie, 6. Zen
trum für Rechtsmedizin. Die Bildung 
Ständiger Betriebseinheiten und Me-

dizinischer Zentren mit Abteilungen 
liegt auf der Linie der für künftige 
Reformen ausschlaggebenden organi
satorischen Neuregelungen. Von den 
21 geplanten Zentren des Fachbereichs 
Humanmedizin waren bisher bereits 
acht eingerichtet. Diese Zentren glie": 
dern sich jeweils in Abteilungen. Der 
Fachbereich Humanmedizin der Jo-
hann-Wolfgang-Goethe-Universität 

hat als erster humanmedizinischer 
Fachbereich begonnen, die neuen Or
ganisationsformen nach dem Hessi
schen Hochschulgesetz (§ 36) zu ver
wirklichen. 
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Präsident muß der Studentenschaft 
•• 

nun eine Ubergangssatzung auferlegen 
Bei dem Verfahren war es darum ge
gangen, daß die Fachschaft Rechts
wissenschaften gegen die sofortige 
Vollziehbarkeit der Verfügung des 
Präsidenten, in der er eine Wahlocd
nung für die Fachschaftswahlen im 
Fachbereich Rechtswissenschaften er
ließ, vorgegangen war. Der Präsident 
hatte die sofortige Vollziehbarkeit 
der Verfügun!;" angeordnet, damit 
ein zu erwartender Widerspruch 
keine aufschiebende Wirkung hatte 
und die Wahlen noch im Sommer
semester durchgeführt werden konn
ten. Der Fachschaft ging es dar
um, die sofortige Vollziehbarkeit zu 
beseitigen, damit die Wahl nicht 
durchgeführt werden konnte. Beim 
Verwaltungsge,richt Frankfurt bekam 
die Fachschaft nicht recht und wandte 
sich daher mit einer Beschwerde an 
den Hessischen Verwaltungsgerichts
hof in Kassel. 
Der Hessische Verwaltungsgerichts
hof hat nun festgestellt, daß die Uni
versität die umstr ittene Verfügung 
der Studentenschaft nicht rechtswirk
sam zugestellt hat, da es keine recht
mäßigen Vertreter der Studenten-

schaft gab. Pie Fachschaft gewann 
also das Verfahren, weil sie nicht 
existierte und ihr somit auch keine 
Verfügung zugestellt werden konnte. 
Mit dem Inhalt der Verfügung hat 
sich das Gericht daher auch nicht aus
einandergesetzt. 
Das Gericht hat die Auffassung ver
treten, daß die alte Satzung der Stu
dentenschaft, die im Jahr 1966 durch 
Urabstimmung beschlossen worden 
war und im Jahr 1969/70 vom Kul
tusminister genehmigt wurde, nicht 
wirksam zustande gekommen war, 
weil der Kultusminister die Satzung 
nur mit Änderungen (kein imperati
ves Mandat der Studentenvertreter in 
den Gremien der Universität und an
deres) genehmigt hatte. Nach Auffas
sung des Gerichts wäre eine erneute 
Beschlußfassung der Studentenschaft 
nötig gewesen. 
Nicht nur die Fachschaft Rechtswis
senschaften ist damit nach Auffas
sung des Gerichts nicht rechtmäßig 
gewählt, sondern alle Fachschaften 
der Universität. Das bedeutet, daß 
alle Fachschaften nicht mehr beste
hen, unabhängig davon, ob sie aus 

den Wahlen im Sommersemester her
vorgingen oder von früher noch be
standen, da sie gegen Verfügungen, 
die ihnen das Auftreten als Fach
schaft untersagten, Widerspruch ein
gelegt hatten. 
Der Präsident wird im Laufe dieser 
Woche jeweils zwei studentische Ver
treter der Fachbereichskonferenzen 
als kommissarische Fachschaftsver
treter einsetzen. Es wird jeweils ein 
Vertreter der beiden Listen sein, die 
die meisten Stimmen auf sich ver
einigen konnten. Für sie gilt ähnliches 
wie für den übergangs-AStA, der 
auch nur Verwaltungsgeschäfte vor
nimmt, nicht aber politisch tätig wer
den kann. 
Die Studentenschaft kann nur dann 
wieder zu einem voll handlungsfähi
gen AStA kommen, wenn das Stu
dentenparlament die Wahl auf der 
Qrundlage einer rechtswirksam zu
stande gekommenen Satzung vorneh
men kann. Da es zur Zeit keine 
Satzung gibt, muß der Präsident im 
Rahmen der Rechtsaufsicht der Stu
dentenschaft eine übergangssatzung 
auferlegen. Das ist aber wiederum 

nur möglich, wenn die Studenten
schaft rechtswirksam vertreten wer
den kann. Die Universität war be
kanntlich unterlegen, weil sie eine 
Verfügung nicht rechtswirksam zu
stellen konnte, da es keine AStA gab. 
Um sich einen Adressaten zu schaf
fen, an den die Verfi,igung zur Auf
erlegung der Satzung gerichtet wer
den kann, war es notwendig, Stu
denten kommissarisch als AStA ein
zusetzen. 
Dem jetzt eingesetzten AStA wird 
die Verfügung mit der übergangs
satzung zugestellt. Diese Satzung 
kann aber erst in Kraft treten, wenn 
sie im Staatsanzeiger des Landes 
Hessen veröffentlicht und vom Kul
tusminister genehmigt ist. Es ist da
mit zu rechnen, daß die Veröffent
lichung am 20. 11. 1972 erfolgen wird. 
Die neue Satzung wird eine ver
änderte Fassung der Satzung sein, 
die die Studentenschaft im Sommer
semester vorgelegt hat und die durch 
den Beschluß ebenfalls nicht existiert. 
Der Präsident hatte damals schwere 
rechtliche Bedenken gegen die darin 
enthaltenen Bestimmungen geltend 
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gemacht, die die Fachschaften betra
fen. Gleichzeitig wird der Präsident 
die Grundlage für die Wahl von 
Fachschaftsvertretern noch in diesem 
Semester schaffen. Er wird sich dabei 
an die Wahlordnungen orientieren, 
die er im Sommersemester erlassen 
hatte. 
Es ist daher damit zu rechnen, daß in 
diesem Semester noch Studentenparla
mentswahlen und Fachschaftswahlen 
stattfinden werden. 
Die neue Satzung der Studenten
schaft wird so lange gültig bleiben, 
bis sich die Studentenschaft eine ei
gene Satzung gegeben und der Kul
tusminister diese Satzung genehmigt 
hat. 
Die größten Probleme bestehen im 
Augenblick darin, festzustellen, wel
che Beschlüsse der Vergangenheit 
heute noch Bedeutung haben, da diese 
Beschlüsse neu gefaßt werden müs
sen. Ähnliches gilt für die Wahl von 
Vertretern der Studentenschaft in die 
verschiedenen Selbstverwal tungs
gremien. 
Es ist zu erwarten, daß die rechtlichen 
Probleme bis spätestens Ende des 
Semesters ausgeräumt sein werden, 
wenn die entsprecbenden Wahlen 
stattgefunden haben. Die politischen 
Auseinandersetzungen um die Frage 
der Wahl in Vollversammlungen und 
das imperative Mandat werden im 
Grunde fortgesetzt, so daß mit wei
teren gerichtlichen Auseinander ... 
setzungen gerechnet werden muß. 
Hier ist der Beschluß im Wortlaut: 

Beschluß des Hessischen Verwaltungs gerichtshofes 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 
der Studentenschaft der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt/Main, vertreten durch Stefan 
Rabe, Frankfurt/Main, Elsheimer 
Straße 8, Antragstellerin und Be
sch werdeführerin, 
Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Jo
hannes Riemann und Inge Horni
scher, Frankfurt/Main, Savignystraße 
78, 

gegen 
das Land Hessen, vertreten durch 
den Präsidenten der Johann Wolf
gang Goethe-Universität, Frank
furt/Main, Senckenberganlage 31, 
Antragsgegner und Beschwerdegeg
ner, 
wegen Wahlordnung zur Fach
schaftswahl; hier: Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung des Wi
derspruchs hat der 11. Senat des Hes
sischen Verwaltungsgerichtshofs in 
seiner Sitzung am 26. Oktober 1972 
durch die Vorsitzende Richterin Dr. 
Sturm-Wittrock sowie die Richter Dr: 
Kleinvogel und Döring beschlossen: 
Auf die Beschwerde der Antragstel
lerin wird der Beschluß des Verwal
tungsgerichts Frankfurt/Main vom 
21. Juni 1972 - Ir/I H 160/72 - mit 
Ausnahme der Streitwertfestsetzung 
aufgehoben. 
Die aufschiebende Wirkung des Wi
derspruchs gegen die Verfügung des 
Antragsgegners vom 12. Juni 1972 
wird wiederhergestellt. 
Der Antragsgegner hat die Kosten 
des gesamten Verfahrens zu tragen. 
Der Wert des Beschwerdegegenstan
des wird auf 1000,- DM festgesetzt. 

Gründe: 
I. 

Die Antragstellerin befaßt sich zur 
Zeit mit der Regelung des Verfahrens 
der Wahl der Fachschaftsvertreter. 
Mit einer "an die Vertretung der 
Fachschaft Rechtswissenschaften, zu 
Händen Herrn Christoph Kremer" 
der Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität in Frankfurt/Main gerichte
tE:n Verfügung vom 30. Mai 1972 be
anstandete der Antragsgegner die am 
18. Mai 1972 von der Vollversamm.
lung der Fachschaft Rechtswissen
schaften beschlossene, am 25. Mai 
1972 vom Studentenparlament geneh
migte Fachschaftsordnung, gab der 
Fachschaft auf, bis zum 12. Juni 1972 
neue Wahlvorschriften zu beschlie
ßen und ordnete die sofortige Vollzie
hung an. Nach Ablauf der gesetzten 
Frist erließ der Antragsgegner mit 
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Verfügung vom 12. Juni 1972 im We
ge der Ersatzvornahme eine Wahl
ordnung zur Durchführung der Wahl 
der Fachschaftsvertreter des Fachbe
reichs Rechtswissenschaften und 
ordnete die sofortige Vollziehung an, 
zu deren Begründung er angab: Die 
Wahl müsse im laufenden Semester 
erfolgen. Eine weitere Verzögerung 
könne nicht hingenommen werden, 
weil das maßgebende Hochschulge
setz schon vor 2 Jahren in Kraft ge
treten sei und die Wähler einen An
spruch darauf hätten, im Rahmen 
dieses Gesetzes zü wanlen und ver
treten zu werden. Gegen diese an "die 
Studentenschaft. . . Fachschaftsver
tretung des Fachbereichs 1 - Rechts
wissenschaften -" gerichtete Verfü
gung legte im Namen der Antragstel
lerin der "Vorstand der Fachschaft 
Jura" mit Schreiben vom 15. Juni 
1972 Widerspruch ein. 
In der Zeit vom 5. bis 7. Juli 1972 hat 
aufgrund der verfügten Wahlord
nung eine Wahl der Fachschaftsver
treter stattgefunden. 
Am 14. Juni 1972 wandte sich die An
tragstellerin an das Verwaltungsge
richt Frankfurt/Main. Sie trug vor: 
Neuwahlen seien nicht erforderlich, 
weil die im Wintersemester 1971/72 
gewählten Fachschaftsvertreter bis 
zum Wintersemester 1972/73 im Amt 
blieben. Die für die Verabschiedung 
von Wahlvorschriften gesetzte Frist 
sei zu kurz gewesen; im übrigen sei 
ein neuer Satzungsentwurf ausgear
beitet worden, der den vorgetragenen 
Bedenken des Antragstellers weitge
hend Rechnung trage. Schließlich 
verletze das Vorgehen des Antrag
stellers den Grundsatz der Gleichbe
handlung. Obwohl sich der Fachbe
reich Rechtswissenschaften bisher 
gleichfalls keine Satzung gegeben ha
be, habe der Antragsteller insoweit 
von Beanstandungen abgesehen. 
Die Antragstellerin beantragte, die 
aufschiebende Wirkung des Wider
spruchs gegen die Verfügung des An
tragsgegners vom 12. Juni 1972 wie
derherzustellen. 
Der Antragsgegner beantragte, den 
Antrag abzulehnen. 
Er führte aus: Die Antragstellerin 
habe es versäumt, unverzüglich ent
sprechend dem gesetzlichen Gebot 
mit dem seit dem Jahre 1970 gelten
den Hochschulrecht zu vereinbarende 
Bestimmungen über die Wahl der 
Fachschaftsvertreter zu erlassen. Die 
Wahl der Fachschaftsvertreter habe 
noch im Semester 1972 erfolgen müs
sen. 
Mit Beschluß vom 21. Juni 1972 lehn
te das Verwaltungsgericht den An
trag ab, weil die angegriffene Verfü
gung offenbar rechtmäßig und ihre 
Durchsetzung eilbedürftig sei. 
Die Antragstellerin hat gegen den am 
27. Juni 1972 zugestellten Beschluß 
am 11. Juli 1972 Beschwerde einge
legt, zu deren Begründung sie vor
trägt: Da am 27. Januar 1972 eine 
rechtmäßige Wahl zur Fachschafts
vertretung stattgefunden habe, müß
ten Neuwahlen erst Anfang 1973 er
folgen. Sachlich sei die Beanstandung 
der im Mai 1972 beschlossenen Fach
schaftsordnung nicht gerechtfertigt ; 
jedenfalls sei innerhalb der gesetzten 
Fristen die Verabschieduni einer 

neuen Ordnung nicht möglich gewe- Die Antragstellerin hat keinen wirk
sen. sam gebildeten Allgemeinen Studen
Die Antragstellerin beantragt sinnge- tenausschuß. Der derzeit amtierende 
mäß, unter Aufhebung des angefoch- Allgemeine Studenten ausschuß ist 
tenen Beschlusses nach dem in der zwar von dem kommissarisch einge
Vorinstanz gestellten Antrag zu ent- setzten Studentenparlament gewählt 
scheiden. worden. Hierzu war dieses Parlament 
Der Antragsgegner beantragt, die Be- aber entgegen der Auffassung des 
schwerde zurückzuweisen. Antragsgegners nicht befugt. Die 
Er bezieht sich im wesentlichen auf Rechte dieses kommissarisch einge
sein bisheriges Vorbringen und führt setzten Parlaments sind aus dem Ge
unter Bezugnahme auf eine Ent- setz und ergänzend aus einer Satzung 
scheidung des Senats vom 15. August der Studentenschaft (§ 29 Abs. 4 Nr. 1 
1972 - Ir OG 79/72 - betreffend den HHG) zu entnehmen. Das Gesetz geht 
Allgemeinen Studentenausschuß der ' zwingend davon aus; daß~: 'die -Wahl 
Antragstellerin aus: Der Allgemeine der Organe der Studentenschaft nur 
Studentenausschuß sei wirksam ge- auf Grund einer gültigen Satzung er
bildet worden. Der Universitätspräsi- folgen darf. Liegt keine gültige Sat
dent habe mit Verfügung vom 1. Fe- zung vor, so können die Organe der 
bruar 1972 im Wege der Rechtsauf- Studentenschaft, also auch der Allge
sicht 22 Studenten als Studentenpar- meine Studentenausschuß, nur im 
lament eingesetzt, das den Vorstand Wege der Rechtsaufsicht kommissa
des derzeitig amtierenden Allgemei- risch eingesetzt werden. 
nen Studentenausschußes gewählt Die von der Studentenschaft der Jo
habe. Insoweit sei die Antragstellerin hann Wolfgang Goethe-Universität, 
im Verwaltungsstreitverfahren ord- Frankfurt am Main, in der Urabstim
nungsgemäß vertreten gewesen und mung am 21. Dezember 1966 ange
werde im vorliegenden Verfahren nommene, vom Hessischen Kultusmi
durch den derzeit amtierenden Allge- ni ster mit Erlassen vom 8. Dezember 
meinen Studentenausschuß vertreten. 1969 und 7. Januar 1970 genehmigte 
Das Verwaltungsgericht hat der Be- Satzung (StAnz. 70, 37) ist nicht wirk
schwerde nicht abgeholfen. sam zustande gekommen. Ein Ver
Durch Beschluß der Vorsitzenden des gleich des von der Antragstellerin 
Senats vom 25. Oktober 1972 ist Herr überreichten, von der Studenten
Stefan Rabe für das vorliegende Ver- schaft beschlossenen Satzungsent
fahren zum Vertreter der Antragstel- wurfs und der Fassung der im 
lerin bestellt worden. Staatsanzeiger veröffentlichten ge
Die einschlägigen Verwaltungsvor- nehmigten Satzung ergibt, daß die 
gänge des Antragsgegners sowie die Satzung mit Ausnahmen bzw. Maß
Akten II TH 58/72 des Hessischen gaben, die zum Teil wesentliche Sat
Verwaltungs gerichtshofs sind beige- zungsbestimmungen betreffen, ge
zogen und zum Gegenstand der Bera- nehmigt worden ist. Die Ausnahmen 
tung gemacht worden. und Maßgaben betreffen insbesonde
Wegen des Sachverhalts im einzelnen re die Beschlußfassung über Ände
wird auf den Inhalt der Streitakten rungen der Satzung (§ 13 Nr. 1 a), die 
und Beiakten Bezug genommen. Bindung der Vertreter der Studen-

11. t~nschaf~ in versch~edenen Universi-
Die Beschwerde ist zulässig und auch ta~sgremlen an Weisungen und Au~
begründet trage des Parlaments (§ 40 Abs. 1), die 
Dem Antr~g gemäß § 80 Abs. 5 VwGO Regelung der Rechts~ufsichtsbe
ist unter Aufhebung des angefochte- ~chwerde gegen Entscheldun~en ct.es 
nen Beschlusses des Verwaltungsge- Ä~testenrates (§ 47 Abs. 2), d~e MIt
richts stattzugeben. Bei der angegrif- gl1edschaft der Studenten. m den 
fenen Verfügung vom 12. Juni 1972 Fachschaften (§ 49. Abs. 1), ~le Rege
als eine Maßnahme der Rechtsauf- lung. betreffend dIe .Fakultats- bz~. 
sicht gemäß §§ 35, 38 des Gesetzes A?tellungssprecher, msbesondere die 
über die Hochschulen des Landes B10dung der ,-:ertreter der Fac~
Hessen - HHG - vom 12. Mai 1970 schaften an Weisungen und Auftr~
(GVBl. S. 315) gegenüber der Antrag- g~n des Fach~.chaftsrates (§ 54) SOWIe 
stellerin handelt es sich um einen die Satzungs~nderungen (§ 62) und 
Verwaltungsakt .. Gegen die Anord- ferner den Zeitpunkt des Inkrafttre
nung ihrer sofortigen Vollziehung be- tens der Satzung (§ 69 Abs. ~). Aus 
stehen bereits deswegen durchgrei- d~m Verfahren I~ OG 79/72, 10 dem 
fende Bedenken weil diese Verfü- die Antragstellenn, der Antragsgeg
gung der Antrag~tellerin nicht wirk- ner und der Pl'äsid~nt ~eE Johann 
sam bekannt gegeben worden ist (vgl. Wolfga~g Goet~e.-Umversltat .Frank
§ 70 Abs. 1 VwGO, § 7 Abs. 2 Hess. furt/Mam beteilIgt waren, 1St be
Verwaltungsvollstreckungsgesetz kannt, ~aß nach Bekanntgabe <;l;er 
vom 14. Februar 1957 - GVBl. S. 9 _ Gene.hmlgungserlasse und c;ter Verof
in der derzeitigen Fassung). Die Be- fenthchung der Satzu?g keme erneu
kanntgabe konnte nur gegenüber te Beschlußfassung I~ satzu.ngsge
dem Allgemeinen Studenten ausschuß benden Organ erfolgt 1st. Damit fehlt 
erfolgen; denn dieser vertritt die Stu- es an der notwendigen Willens über
dentenschaft (§ 30 Abs. 1 HHG). Eine einstimmung zwischen Satzungsge
Bekanntgabe gegenüber der Fach- bel' und Genehmigungsbehörde über 
schaft war nicht wirksam. .Die wesentliche Satzungsbestimmungen. 
von. den stu,Clenten der fachbereiche Dieser Umsta.nd hat die Unwirksam-
gebIldeten :Fachschaften (§ 26 Abs. 3 . 
HRG) sind Teile der Studentenschaft keIt der ~e~amten Satzung zur Folge 
als einer Körperschaft des öffentli- (vgl. Urteil d.es Senats vom 14. Januar 
ehen Rechts (§ 26 Abs. 2 HHG), nicht 1970 - II OE 39/69 und Beschluß des 
aber selbst rechtsfähige Körperschaf.., Senats vom 19. September 1972 - rr 
ten. N 3/69 -). 

Bei dieser Rechtslage konnte auch 
der Widerspruch vom 15. Juni 1972 
nicht wirksam eingelegt werden, 
selbst wenn man davon absieht, daß 
das Widerspruchsschreiben nicht die 
Unterschriften von 2 Mitgliedern des 
Allgemeinen Studentenausschusses 
trägt (vgl. § 30 Abs. 1 HHG). Dieser 
Mangel ist jedoch durch den Eintritt 
des gerichtlich bestellten Vertreters 
geheilt worden. Ziel des vorliegenden 
Verfahrens ist die Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung des Wi
derspruchs. Mit der Verfolgung die
ses Begehrens ist .die ...Genehmigung 
aller Verfahrenshandlungen der An
tragstellerin - auch im Vorverfah
ren - verbunden, die das Antragsziel 
tragen. Der gerichtlich bestellte Ver
treter vertritt die Antragstellerin 
aber nur im vorliegenden Verfahren; 
im übrigen tritt er nicht an die Stelle 

Vorausselzung für jeden 

Wir bilden Sie aus 

des Allgemeinen Studentenausschus
ses. Er kann die bisherige Verfah
rensführung einschließlich des Vor
verfahrens gemäß § 68 ff, VwGO ge ... 
nehmigen. Da er außerhalb dieses 
Verfahrens nicht die Stellung des ge
setzlichen Vertreters der Antragstel
lerin einnimmt, kann er für die An
iragstellerin im übrigen nicht rechts
wirksam handeln. Somit ist die ange
griffene Verfügung bisher der An
tragstellerin nicht wirksam bekannt
gegeben worden. 
Die Kostenentscheidung beruht , auf 
§ 154 Abs. 1 VwGO. Die Festsetzung 
des Beschwerdewertes folgt aus §§ 3,6 
VGKO. 
Dieser Beschluß ist unanfechtbar 
(§ 152 Abs. 1VwGO). 
gez. Dr. Sturm-Wittrock gez. Döring 
gez. Dr. Kleinvogel. Ausgefertigt: 
Kassel, dea 31. Oktober 1972, 'Ge
schäftsstelle des Hess. Verwaltungs
gerichtshofes, gez. Borch, Hauptse. 
kretär (Urkundsbeamter). 
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1. Lesung der Wahlordnung zugestimmt Wichtiges in Kürze 
Mit 45 Ja-Stimmen, keinen Gegen
stimmen und vier Enthaltungen 
stimmte der Konvent in seiner Sit~ 
·zung am 25. Oktober der ersten Le
sung der Wahlordnung für die Wah
len zum Konvent, zu den Fa,chbe
reichskonferenzen und zum Senat zu. 

den Wahlordnung einschließlich der 
Änderungen zuzustimmen. 

haltungen abgelehnt. Es folgte die 
Abstimmung über den Antrag von 
Herrn Bauer (rcds): "Der Konvent 
fordert den Präsidenten auf, allen po
litischen Gruppen, soweit ::;ie nicht 
revolutionär marxistische und fa
schistische Zielsetzungen verfolgen. 
Räume zur Verfügung zu stellen." 
Auch dieser Antrag wurde mit 18 
Nein-Stimmen, 12 Ja-Stimmen und 9 
Enthaltungen abgelehnt. 

Ergänzungswahl die von Senckenberg gegründeten In
stitutionen am 14. November in der 
Stadt- und Universitätsbibliothek 
die Ausstellung "Senckenbergs le
bendiges Erbe". Am 15. November 
werden die Stadt Frankfurt am Main 
und die Administration der Dr. Sen
ckenbergischen Stiftung in einer 
Feier im Kaisersaal des Förderers 
der Medizin und der Naturwissen
schaften gedenken. 

Zu Beginn der Sitzung hatte Herr 
Heseler (SHB/SF) beantragt, den Ta
gesordnungspunkt 2 (Anträge des 
SHB/SF) anstelle der ersten Lesung 
der Wahlordnung als Punkt 1 zu be
bandeln. Die Vertreter des SHB/SF 

Graduierten
Stipendien 
Die Präsidialabteilung gibt gemäß 
§ 11 Absatz 5 der Verordnung über 
die Durchführung der Graduier
tenförderung vom 3. November 
1971 folgendes bekannt: Voraus
sichtlich können ab 1. Februar 
1973 weitere Graduiertenstipen
dien neu vergeben werden. An
tragsformulare sind in der Präsi
dialabteilung (Juridicurn, 10. Stock, 
Zimmer 1011) und in den Deka
naten erhältlich. Anträge auf Ge. 
währung von Graduiertenförde
rung sind spätestens bis 26. Ja
nuar 19'13 in der Präsidialabtei
lung mit allen dafür erforder
lichen Unterlagen vorzulegen. 
Diese Frist stellt eine Ausschluß
frist dar, das heißt später einge
reichte Anträge werden grund
sätzlich zurückgewiesen. 

Anschließend wurde vom Sitzungs
leiter ein Brief des Präsidenten verle
sen, in dem er mitteilte, daß es ihm 
nicht möglich war, dem Konvent den 
Rechenschaftsbericht zu dieser Sit
zung vorzulegen. In einer anschlie
ßenden Diskussion, die vorwiegend 
zwischen Studentenvertretern und 
dem Präsidenten geführt wurde, kam 
es zu l1eftigen Vorwürfen der Stu
dentenvertreter, da der Präsident den 
Rechenschaftsbericht während "sei
ner nahezu zweij äb.rigen Dienstzeit 
noch nicht vorgelegt habe". Der 
Präsident betonte, daß der Bericht 
rechtzeitig zur nächsten Konventsit
zung vorliegen werde. 
Herr Heseler beantragte nun, über 
die Punkte 1, 3 und 5 seines Antrages 
abzustimmen. Der erste -Antrag "Der 
Konvent verurteilt die Schließung 
der Universität durch mehrere Poli
zeieinheiteh und das damit beabsich
tigte Verbot einer politischen Diskus
sionsveranstaltung sozialistischer 
Gruppen, die über das Verbot von 
GUPS und GUP A und das Ausmaß 
staatlicher Unterdrückungs- und 
Terrormaßnahmen gegen ausländi
sche Arbeiter und Studenten infor
mieren sollte. Der Konvent fordert 
den Präsidenten auf, für Diskussions
veranstaltungen allen politischen 
Hochschulgruppen., soweit sie nicht 
faschistische und rassistische Zielset
zungen verfolgen und den Völker
mord bej ahen, Räume zur Verfügung 
zu stellen und nicht das Hausrecht 
als Mittel polizeilicher Unterdrük
kung anzuwenden", wurde bei 34 
Nein-Stimmen, 7 Ja-Stimmen,und ei
ner Enthaltung abgeletmt. Daraufhin 
wurde über den Antrag von Herrn 
Bresser (ads) abgestimmt: "Der Kon
vent fordert den Präsidenten auf, zu 
Diskussionsveranstaltungen allen po
litischen Hochschulgruppen Räume 
zur Verfügung zu stellen und nicht 
das Hausrecht als Mittel politischer 
Unterdrückung anzuwenden." Auch 
dieser Antrag wurde bei 27 Nein
Stimmen, 13 Ja-Stimmen und 5 Ent-

Während der anschließenden Diskus
sion um Punkt 4 des Antrags Heseler: 
"Es liegt im Interesse einer rationa
len Hochschulplanung an einer der 
reformiert esten Univer::;itäten der 
BRD eine Cost-benefit-Analyse hoch
schulreformerischer Maßnahmen zu 
erstellen. Aus diesem Grund bittet 
der Konvent den Frankfurter Uni
versitäts- und den Polizeipräsidenten, 
eine detaillierte Aufstellung der Ko
sten und des Ertrages vorzulegen, die 
aus cler Schließung der Universität 
durch mehrere hundert Polizisten. 
Anfang Oktober und der dadurch be~ 
dingten Verlegung eines Teach-ins 
von Hörsaal VI in den Festsaal des 
Studentenhauses entstanden sind", 
verließen mehrere Hochschullehrer 
die Sitzung, woraufhin der Sitzungs
leiter die -Beschlußunfähigkeit fest
stellte und die Sitzung beendete. 

Weil die Liste LMF (Liste Fachschaft 
Mathematik) erschöpft ist, können 
zwei Sitze in der Fachbereic1;Iskonfe
renz Mathematik (Gruppe der Stu
denten) nicht besetzt werden. Ge
mäß § 1 (3) der Wahlordnung für die 
Fachbereichskonferenzen und § 28 (3) 
(jer Wahlordnung zum Konvent wird 
für diese zwei Sitze eine Ergänzungs
wahl angesetzt. Wahltermin: Diens
tag 12. und Mittwoch 13. Dezember 
1972, Wahllokal: Vorraum der neuen 
Bibliothek des Mathematischen Se
minars, RoberteMayer-Str. 8, 4. 
Stock. Öffnungszeiten des Wahllo
kals: Jeweils 9 bis 16 Uhr. Das Wäh
lerverzeichnis liegt vom 14. bis 
21. November im Mathematischen Se
minar, Robert Mayer-Str. 6~8, 2. 
Stock, Zimmer 218/219 aus. Während 
dieser Zeit müssen die Vorschlagsli
sten beim Wahlvorstand eingereicht 
werden. 

Vereinigung Freunde und Förderer 
Am Dienstag, den 14. November 1972 
findet um 17 Uhr im Kasino der Uni
ver::;itätsldiriiken die diesjährige Mit
gliederversammlung der Vereinigung 
von Freunden und Förderern der J 0-
hann WQlfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main e.V. statt. 

Aus dem Didaktischen Zentrum 
Das Didaktische Zentrum bietet den 
Fachbereichen die Dienstleistung sei
ner Dokumentationsstelle an. Als er
ster Bereieh wird die Dokumentation 
zur Lehrerausbildung in der Bundes
republik aufgebaut. Die Stelle sam
melt, sichtet und systematisiert Ge
setze, Studien- und Prüfungsordnun
gen, Beschlüsse, Stellungnahmen und 
Empfehlungen zur Lehrerausbildung 
im Bundesgebiet sowie die einschlä
gigen Unterlagen zur Information 
über die lehrerausbildenden Institu
tionen (Universitäten, techno Hoch
schulen, päd. Hochschulen). 

wollten erst dann über die Wahlord
nung abstimmen, wenn der Rechen
schaftsbericht des Präsidenten dem 
Konvent vorliege. Der Antrag wurde 
jedoch mit 37 Nein-Stimmen bei 7 Ja
Stimmen und 7 Enthaltungen abge
lehnt. Daraufhin stellte Herr Heseler 
den Antrag, nun doch der vorliegen-

Termine ' 

Mittwoch, den 29. 11. 1972, 9 Uhr c. t., 
Senatssitzung, Senatssaal, Juridicum, 
10. Stock, Zimmer 1001. 

Montag, 13. November 1972, 15 Uhr 
c. t., Fachbereichskonferenz Fachbe
reich Biochemie und Pharmazie, Se
minarraum des Instituts für Physika
lische Chemie, Robert-Mayer-Str. 11, 
II. Obergeschoß. 

Mittwoch, 15. 11. 1972, 15 Uhr s. t. -
18 Uhr, FachbereichskQnferenz Fach
bereich Ost- und Außereuropäische 
Sprach- und Kulturwissenschaften, 
Dantestraße 4, Erdgeschoß, Raum 2. 

Personalversammlung 
Am Montag, den 27. November 1972 
findet um 14 Uhr in der Universitäts
aula die Personalversammlung statt. 
Tagesordnung: 1. Rechenschaftsbe
richt des Personalratsvorsitzenden, 2. 
Verschiedenes. Die Personalver
sammlung im Fachbereich Human
medizin findet am Mittwoch, den 
15. 11. 1972 um 14 Uhr im Hörsaal des 
Theodor-Stern~Hauses statt. 

Neue Anschrift Für den Beirat für Lehrerbildung 
Das Dekanat des Fachberejchs beim Didaktischen Zentrum, in dem 
Rechtswissenschaften ist umgezogen. die an der Lehrerausbildung beteilig
Neue Anschrift: Mertonstraße 17, II. ten Fachbereiche Vertreter entsandt 
,Stock, Zimmer 362, Tel. 7 98 25 10 haben, richtet die Dokumentations
(Frau Biesold wiss. Mitarbeiterin), stelle einen "Informations- und Ma-
7982521 (Sekretariat, Routisseau), terialdienst" ein. Anschrift: Frank-
7 98 25 22 (Herr Klein, Inspektor) und · furt, Sophienstr. 1 bis 3, Tel. 35 93. 
7 98 35 73 (Dekan Prof. Dr. !Ielmut 
Reichelt) . 

200. Todestag 
Am 15. November 1972 jährt sich zum 
200. Male der Todestag des Stifters 
und Frankfurter Arztes Johann Chri
stian Senckenberg. Aus diesem An
laß eröffnen die Administration der 
Dr. Sen&enbergischen Stiftung und 

Den Studenten der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität stehen zwei Stu
dentenärzte in der Bockenheimer 
Landstraße 140 b (neben der Univer
sitätsbibliothek) zur Verfügung. Es 
sind: im ersten Stock Frau Dr. Walter 
und im zweiten Stock Herr Dr. Stach. 
Die Sprechzeiten sind von 9 bis 12 
Uhr, nachmittags nur auf Bestellung. 
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Im Dekanat des Fachbereichs 9 ..... ·Klassische Phi'hrlogie "lInd-- J Im Fachbereich Biologie der Universität Frankfurt ist die Stelle 
Kunstwissenschaften - ist die Stelle einer eines 

SEKRETÄRIN WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
zu besetzen. Die Bezahlung erfolgt nach BAT VIb und den 
üblichen Vergünstigungen des öffentlichen Dienstes. Erwartet 
werden: ejnige Berufserfahrung und gute Kenntnisse in Ste
no graphie und Maschineschreiben. Bewerbungen bitte ich zu 
richten an den Dekan des Fachbereichs 9 - Klassische Philolo
gie und Kunstwissenschaften der Johann-Wolfgang-Goethe
Universität, 6 Frankfurt am Main, Gräfstr. 74, Tel. 798/29 16. 

Im Fachbereich Chemie (Institut für physikalische Chemie, 
Lehrstuhl II) ist die Planstelle einer 

BVROANGESTELLTEN 
nach BAT VII ab sofort neu zu besetzen. Gefordert werden: 
gute Kenntnisse in Stenographie und Schreibmaschine und die 
Befähigung zur Führung des Schriftwechsels, der Konten und 
des Inventars. Bewerbungen sind zu richten an Herrn Prof. Dr. 
F. Becker, PhYSikalische Chemie, 6 Frankfurt am Main, Robert
Mayer-Straße 11. 

Das Institut für Theoretische Physik sucht zum frühestmög
lichen Termin eine 

SEKRETÄRIN 
mit Englischkenntnissen für eine abwechslungsreiche Tätig
keit. Vergütung erfolgt nach BAT VII, Höhergruppierung nach 
BAT VI b ist beantragt. Bewerbungen bitte schriftlich oder 
telefonisch (798 - 2331) an Prof. Dr. R. J. Jelitto. 

Im Fachbereich BiOlogie (Betriebseinheit Botanik) ist ab sofort 
oder später die Stelle einer 

BVROANGESTELLTEN 
zu besetzen. Selbständige Tätigkeit, gutes Arbeitsklima, ver
billigte:> Mittagessen. Vergütung erfolgt nach BAT VIb. Be
werbungen bzw. telefonische Rückfragen an Fachbereich 
Biologie, Frankfurt am Main, Siesmayerstr. 70, Tel. 798/4743. 

An der Universität Frankfurt sind im Fachbereich Wirtschafts
wissenschaften mehrere 

SEKRETÄRINNEN -STELLEN 
zu besetzen. Es handelt sich um vielseitige und selbständige 
Positionen, die nicht nur für jüngere Damen geeignet sind. 
Vergütung erfolgt nach BAT VII zuzüglich der üblichen Sozial
leistungen. Bewerbungen sind zu richten an den Dekan des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften - Universität Frank
furt am Main, 6 Frankfurt am Main, Mertonstraße 17, oder 
telefonisch unter der Nr. 798/3505 und 798/2205. 

D.as Seminar für Judaistik sucht zum 1. 1. 1973 eine 
SEKRETÄRIN 

BAT VIb. Aufgabenbereich: Besorgung aller Büroarbeiten des 
Seminars Mithilfe bei der Erstellung des Bibliotheks-Kata
logs. Qu~lifikation: Erfahrung in allgemeinen .. :Süroarbeiten, 
Interesse an der Bibliotheksverwaltung. Hebrmsche Sprach
kenntnisse sind erwünscht, jedoch nicht Bedingung. Schrift
liche Bewerbungen an: Prof. Dr. A. Goldberg, Seminar für 
Judaistik, 6 Frankfurt am Main 1, Poststelle der Universität; 
telefonische Anfragen unter 7 98/36 24. 

Der Fachbereich Mathematik der Universität Frankfurt sudit 
ab sofort eine . 

HALBTAGS SEKRETÄRIN 
(nachmittags). Englische Sprachkenntnisse erwünscht. Bezah
lung nach · BAT VII. Telefon 7 98/23 95 od.er 7 9S/2!} 53. 

BAT II a, ab 1. 1. 1973 zu besetzen. Bewerbungen werden er
beten an den Dekan des Fachbereichs Biologie, 6 Frankfurt am 
Main, Siesmayerstraße 70. Arbeitsgebiet: Enzymologie im Zu
sammenhang mit molekularbiologischen Problemen des Le
bensursprungs oder Mikrobengenetik, möglichst bei Hefen. 
Voraussetzungen: Promotion in Biochewie (möglichst Neben~ 
fach Mikrobiologie) oder Biologje (Hauptfach Genetik oder 
Mikrobiologie, Nebenfach möglichst Biochemie). Aufgaben: 
Forschung auf einem dieser Gebiete im Zusammenhang mit 
Hochschullehrern 1, Beteiligung an mikrobiologischen Praktika, 
übernahme von Verwaltungsaufgabeq. 

Im Institut für Meteorologie und Geophysik (Fachbereich Geo
wissenschaften) ist die Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITERS 
zu besetzen. Der Aufgabenbereich umfaßt die Mitarbeit bei 
theoretischen Untersuchungen auf dem Gebiet der atmosphä
rischen Turbulenz sowie die Betreuung der übungen in theo
retischer Meteorologie. Außer Meteorologen kommen unter 
Umständen auch Physiker in Frage, die an meteorologischen 
Problemen interessiert sind. Die Vergütung erfolgt nach 
BAT II. Bewerbungen werden bis zum 1. 12. 1972 an Prof. Dr. 
Rainer Roth, Frankfurt am Main, Feldbergstraße 47, erbeten. 

Am Institut für Theoretische Physik ist für ein halbes Jahr die 
Stelle eines 

WISSENSCHAFTLICHEN BEDIENSTETEN 
(BAT IIa) zu besetzen. Aufgabengebiet: Lehraufgaben, und 
zwar: Vorbereitung, Organisation und Durchführung der 
Theoretika zu den Kursvorlesungen; Vorbereitung und Mit
wirkung an Seminaren und Dienstleistungen nach § 45 Abs. 1 
des HUG. Bewerbungen sind zu richten an: Prof. Dr. W. Grei
ner, Inst. f. Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 10, 
Tel. 2332. 

Die Senckenbergische Bibliothek, Universitätsbibliothek für 
Naturwissenschaften und alte Medizin, sucht zum alsbaldigen 
Eintritt 

2 DIPLOM -BIBLIOTHEKARE/INNEN 
(auch halbtags). Eventuelle Aufgabengebiete : Katalogisierung, 
Dienst in der Benutzungsabteilung (Lesesaal oder Ortsaus
leihe), Tauschstelle, allgemeine Verwaltung. Vergütung: 
BAT V-b / Bewährungsaufstieg nach IV-b, gegebenenfalls 
übernahme in das Beamtenverhältnis, 5-Tage-Woche, übliche 
Sozialleistungen. Bewerbungen erbeten an: Verwaltung der 
Senckenbergischen Bibliothek, 6 Frankfurt am Main, Bocken
heimer Landstraße 134-138. 

Im Fachbereich 9 - Klassische Philologie und Kunstwissen
schaften - der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität ist im 
Archäologischen Institut zum Wintersemester 1972/73 die Stelle 
eines 

WISSENSCHAFTLICHEN BEDIENSTETEN 
(BAT IIa) zu besetzen. Aufgabengebiet: Mitwirkung an der In
stitutsverwaltung und der Universitäts-Selbstverwaltung; Be
teiligung am Forschungsschwerpunkt des Instituts: Altertums
kunde. Kleinasien mit besonderer Betonung der Beziehungen 
zwischen Orient und griechischem Westen. Voraussetzung: Ab
geschlossenes Hochschulstudium der Archäologie. Bewerbun
gen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 1. 12. 1972 an den 
Dekan des Fachbereichs 9, Prof. H. W. Wirth, Gräfstraße 74. 
zu ·richten. . 

Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität 
Frankfurt (Schwerpunkt Sozialarbeit) ist die Stelle einer 

BVROANGESTELLTEN 
zu besetzen. Bezahlung und sonstige Leistungen nach BAT VII. 
Bewerbungen sind an den Dekan des Fachbereichs, 6 Frank
furt am Main, Schwindstraße 8, zu richten. 

Für die "Abteilung für Allgemeine Physiologie" im Klinikum 
der Universität Frankfurt am Main wird eine 

SEKRETÄRIN 
(halb- oder ganztägig tätig) gesucht. Vergütung nach BAT VII 
sowie Vorteile des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel Mög
lichkeit zur Teilnahme an der Personalspeisung. Englisch
kenntnisse erwünscht, aber nicht Voraussetzung. Bewerbungen 
bitte an: Prof. Dr. K. Greven, 6 Frankfurt am Main, Universi
tätskliniken, Abteilung für Allgemeine Physiologie, Theodor
Stern-Kai 7. 

Am Romanischen Seminar ist für das Wintersemester 1972/73 
eine 

TUTORENSTELLE 
für ein vierstündiges Tutorium pro Semesterwoche zu beset
zen. Die Bezahlung beträgt 286 DM pro Monat. Qualifizierte 
Interessenten werden gebeten, Bewerbungen bis zum 14. No
vember an die Geschäftsführung des Romanischen Seminars 
zu richten. Es wird gebeten, kurze skizzierte Vorschläge für 
das Tutorium beizufügen, die sich am Programm der Arbeits
gemeinschaften zur Neustrukturierung des Fachbreichs (siehe 
Vorlesungsverzeichnis) ausrichten oder eine Einführungsver
anstaltung für Erstsemester betreffen sollte. 

Am Romanischen Seminar ist die Stelle einer 
WISSENSCHAFTLICHEN HILFSKRAFT 

in der literaturwissenschaftlichen Abteilung zu besetzen. Be
vorzugt werden sozial bedürftige Bewerber, die über spanische 
oder italienische Kenntnisse verfügen (außer Französisch) und 
in der Lage und bereit sind, ein zweistündiges Tutorium für 
Studienanfänger abzuhalten (Vorbereitung und Durchführung 
wird auf die Dienstzeit angerechnet). Bewerbungen sind bis 
zum 14. November an die literarische Abteilung des Roma
nischen Seminars zu richten. 

Für die Abteilung für Allgemeine Physiologie im Klinikum 
der Universität Frankfurt (M) wird eine 

SEKRETÄRIN 
(halb- oder ganztägig tätig) gesucht. Vergütung nach BAT VII 
sowie Vorteile des öffentlicl1en Dienstes, z. B. Möglichkeit zur 
Teilnahme an der Personalspeisung. Englischkenntnisse er
wünscht, aber nicht Voraussetzung. Bewerbungen bitte an: 
Prof. Dr. K. Greven, 6 Frankfurt (M), Universitäts kliniken, 
Abteilung für Allgemeine Physiologie, Theodor-Stern-Kai 7. 

Die Presse- und Informationsstelle der Johann-Wolfgang
Goethe-Universität sucht eine 

MITARBEITERIN 
die sich neben anderen Aufgaben hauptsächlich roit der Be
treuung und Herstellung verschiedener Sehriften der Presse,. 
stelle beschäftigen soll. Dotierung der Stelle: BAT Vb/ IV b 
bzw. A 9 / A 10. Bewerbungen und Rückfragen bitte so schnell 
wie möglich richten an: Presse- und Informat~o\'lsstelle der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, 6 Frankfurt am Mahl, 
Senckenberganlage 31, Telefon 7 98 .. 25 31 oder 2~ 72.. 
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I »Zukunft Datenverarbeitung« I 

»Zukunft Datenve-rarbe'itung~(jst eine P'ubnkaHon für IBM 
Mitarbeiter von morgen. In Form einer,Zeitung. Mit wichtigen Informa
tionen, Analysen und. Prognosen ,zumBerufsfe.ld Datenverarbeitung. 1 I 

I 
Sachlich, objektiv, differenziert 
Eine Entscheidu·ngshilfe für alle, die in diese'rn Bereich ihre 

berufliche Zu ku nft se~,en,' z.:B.Studenten ' der Wirtschafts.wissenschaften, 
der Naturwissenschafte'n-und der :Technik. 

': I ····· 
~I Die neue Ausgahe von »'ZUkunft Datenverarbeitung« Hegt 

für Sie bereit. Bitte senden ,',Sie uns:de'n-Co'upon. I 
IBM I IBM Deutschland Gm'bH 

DV Personal 
7000 Stuttgart 80 
Pascalstraße 100 
Postfach 800880 Textverarbeitung 

Datenverarbeitu ng I 
Bitte schicken 'Sie 'mir"die-n'eue.ste 'Nurnmer Ihrer Zeitung I 

»Zukunft DatenverarbeHung« kostenlos und unverbindlich zu. 
Name -----.1 Beruf/Stud;um 

, Wohnort/PLZ I Str.8. 
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